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RECHTSVORSCHRIFTEN 
 
31. VERORDNUNG DES LANDESSCHULRATES FÜR OÖ MIT DER DIE TEILRECHTSFÄHIGKEIT AM BG/BRG BRAUNAU KUNDGEMACHT 
WIRD 
 
Der Landesschulrat für OÖ hat mit Verfügung seines Amtsführenden Präsidenten vom 23.09.2009 (§ 7 Abs 3 des Bundes-
Schulaufsichtsgesetzes, BGBl 240/1962 idgF) verordnet: 
 
 
Gemäß § 128c Abs 1 Schulorganisationsgesetz (SchOG), BGBl 242/1962 idgF wird kundgemacht: 
 
 
1. Das BG/BRG Braunau am Inn gründet eine Einrichtung mit Rechtspersönlichkeit (Teilrechtsfähigkeit) gemäß § 128c Abs 1 SchOG. 
2. Bezeichnung: Kluge Köpfe am BG und BRG Braunau am Inn 
3. Sitz: Trentinerplatz 1, 5280 Braunau am Inn 
4. Geschäftsführer: Dir. OStR Mag. Florian Kotanko 
5. Der Zeitpunkt des Wirksamwerdens ist der Ablauf des Tages der Kundmachung im Verordnungsblatt des Landesschulrates für 

Oberösterreich. 
 
 
Fritz Enzenhofer 
Amtsführender Präsident 
des Landesschulrates für OÖ 
 

(A3-117/8-ad1-2009) 
 
 
 
 
32.VERORDNUNG DES LANDESSCHULRATES FÜR OÖ MIT DER DIE TEILRECHTSFÄHIGKEIT AN DER BUNDESSPORTAKADEMIE LINZ 
KUNDGEMACHT WIRD 
 
Der Landesschulrat für OÖ hat mit Verfügung seines Amtsführenden Präsidenten vom 23.09.2009 (§ 7 Abs 3 des Bundes-
Schulaufsichtsgesetzes, BGBl 240/1962 idgF) verordnet: 
 
 
Gemäß § 128c Abs 1 Schulorganisationsgesetz (SchOG), BGBl 242/1962 idgF wird kundgemacht: 
 
1. Die Bundessportakademie Linz gründet eine Einrichtung mit Rechtspersönlichkeit (Teilrechtsfähigkeit) gemäß § 128c Abs 1 SchOG. 
2. Bezeichnung: Bundessportakademie Linz „Bewegung – Training – Bildung“ 
3. Sitz: Auf der Gugl 30, 4020 Linz 
4. Geschäftsführer:  Prof. Mag. Walter Schenk 
    Dir. HR Mag. Manfred Leitner 
5. Der Zeitpunkt des Wirksamwerdens ist der Ablauf des Tages der Kundmachung im Verordnungsblatt des Landesschulrates für 

Oberösterreich. 
 
 
Fritz Enzenhofer 
Amtsführender Präsident 
des Landesschulrates für OÖ 
 

(A3-117/6-ad2-2009) 
 
 
 
 

MITTEILUNGEN 
 
BEWEGUNG UND SPORT SCHWERPUNKT "SPRUNG" IM SCHULJAHR 2009/2010, TAG DER BEWEGUNG AM 21. APRIL 2010 
 
Der Landesschulrat für OÖ erklärt auf Initiative der ARGE Bewegung und Sport den 21. April 2010 zum "Tag der Bewegung". Dieser Tag ist 
Teil des thematischen Schwerpunktes der ARGE für das Schuljahr 2009/2010 "Sprung". 
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Am diesjährigen Tag der Bewegung sollen für alle oö Schüler/Schülerinnen (zB. fächerübergreifende) Bewegungsprojekte angeboten werden. 
 
Detaillierte Informationen und Anregungen für alle Kollegen/Kolleginnen erhalten die schulischen ARGE-Leiter/Leiterinnen für Bewegung und 
Sport und die BSP-Koordinatoren (im Pflichtschulbereich) über die ARGE Bewegung und Sport OÖ bzw. über die Homepage 
www.bewegungundsport.eduhi.at. 
Werbe- und Informationsmittel (Plakate) wurden den Schulen zu Schulbeginn übermittelt. Weitere Unterstützung erfolgt durch 
themenspezifische Fortbildungen der Pädagogischen Hochschule OÖ. 
 
Der thematische Schwerpunkt und der "Tag der Bewegung" resultieren aus dem Aktionsjahr Bewegung und Sport 2006/07. Im Sinne der 
Nachhaltigkeit ist die ARGE Bewegung und Sport in Kooperation mit dem Landesschulrat für OÖ bemüht, jedes Schuljahr einen thematischen 
Impuls zu setzen und damit die Unterrichtstätigkeit zu unterstützen und an der Entwicklung einer umfassenden Bewegungskultur mitzuwirken. 
 
Weitere Angebote: 

• Informationsmaterialien (vgl. www.bewegungundsport.eduhi.at) 
 
Die Schulleiter/Schulleiterinnen werden ersucht, den "Tag der Bewegung" und den Schwerpunkt der ARGE den Eltern im Klassen- und 
Schulforum bzw. im Schulgemeinschaftsausschuss (SGA) zur Kenntnis zu bringen und sie gegebenenfalls bei der Durchführung von Initiativen 
am Schulstandort einzubinden. Die Schulen sind aufgefordert, am Tag der Bewegung geeignete Maßnahmen zu setzen, um ein Signal für die 
Bedeutung der Bewegung zu geben. 
 
Der Landesschulrat für OÖ erklärt den "Tag der Bewegung" gemäß § 13 a Schulunterrichtsgesetz idgF zur schulbezogenen Veranstaltung. 
 

(A9-504/24-2009 – Frau Widera) 
 
 
 
 
MUSICAL "GEHEIMNIS DER GEIGE" AM 06. UND 07. JUNI 2010 - ERKLÄRUNG ZUR SCHULBEZOGENEN VERANSTALTUNG 
 

Der Landesschulrat für OÖ erklärt die Aufführung des Musicals "Geheimnis der Geige" (schulübergreifendes Projekt zwischen MHS Steyr, 
Musikgymnasium Linz, Jugendchor Christkindl und Landesmusikschule Garsten) am Sonntag, 06. Juni 2010 um 15.00 Uhr und am Montag, 
07. Juni 2010 um 10.00 Uhr und 15.00 Uhr gemäß § 13 a Schulunterrichtsgesetz idgF zur schulbezogenen Veranstaltung. 
 

(A9-504/25-2009 - Frau Widera) 
 
 
 
 
AUSSCHREIBUNG – SCHULARZT/SCHULÄRZTINNENSTELLE AN DER HTBLA 5280 BRAUNAU, OSTERNBERGERSTRASSE 55 
 
Im Bereich des Landesschulrates für Oberösterreich gelangt ab November 2009 an der Höheren technischen Bundeslehranstalt 5280 Braunau, 
Osternbergerstraße 55, eine Stelle einer Schulärztin/eines Schularztes mit einem Beschäftigungsausmaß von ca. 8 Wochenstunden zur 
Besetzung. 
 

Die Schulärztin/der Schularzt hat 4 Wochenstunden (50 % des Beschäftigungsausmaßes), jeweils von 07:45 bis 08:45 Uhr, zu halten. 
 

Zusätzlich ist eine notärztliche Ausbildung zB bei Elektrounfällen und für die Unterweisung von Schülern/Schülerinnen und Lehrern/Lehrerinnen 
wünschenswert. 
 

Erfordernisse für die Bewerbung um die Stelle sind: 

1. die österreichische Staatsbürgerschaft oder die Staatsangehörigkeit eines anderen EU- bzw. EWR-Landes 

2. die Berechtigung zur Ausübung der Tätigkeit als Arzt/Ärztin für Allgemeinmedizin bzw. als Facharzt/Fachärztin für Kinderheilkunde 

3. Teamfähigkeit 

4. Fähigkeit zum Umgang mit Jugendlichen 
 

Weiters sind folgende Kenntnisse und Erfahrungen wünschenswert: 

- sportmedizinische Ausbildung und Erfahrung 

- Kenntnisse und Erfahrung bezüglich Verhaltensstörungen und psychosomatischer Erkrankungen bei Jugendlichen 

- Kenntnisse und Erfahrungen hinsichtlich der Suchtgiftvorsorge 

- eine mehrjährige Tätigkeit als Arzt/Ärztin für Allgemeinmedizin bzw. Facharzt/Fachärztin für Kinderheilkunde 

- Teilnahme am Schulärzteseminar der Österreichischen Ärztekammer 

- Erfahrung in schulärztlicher Tätigkeit 
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Bewerberinnen, die für die angestrebte Planstelle nicht geringer geeignet sind als der bestgeeignete Mitbewerber, werden bevorzugt 
aufgenommen. 
 
Die Bewerbungen sind unter Anschluss der erforderlichen Unterlagen an den Landesschulrat für Oberösterreich 4040 Linz, Sonnensteinstraße 
20, einzubringen, wo auch weitere Auskünfte eingeholt werden können. 
 
Ein Bewerbungsansuchen gilt als rechtzeitig eingebracht, wenn es spätestens am Tage der Beendigung der Bewerbungsfrist, das ist der 
27.10.2009, beim Landesschulrat für Oberösterreich eingelangt ist oder an diesem Tag der postalischen Beförderung übergeben wurde. 
 
Die erforderlichen Unterlagen sind: 

1. Geburtsurkunde 

2. Staatsbürgerschaftsnachweis 

3. Promotionsurkunde 

4. Nachweis über die Berechtigung zur selbstständigen Ausübung des ärztlichen Berufes als Arzt/Ärztin für Allgemeinmedizin bzw. als 
Facharzt/Fachärztin für Kinderheilkunde 

5. Original-Bescheinigung über Verurteilungen gemäß § 10 des Strafregister- Gesetzes 1968, die nicht älter als 6 Monate sein darf 

6. ausführlich und eigenhändig geschriebener Lebenslauf 

7. im Falle der Ausübung der ärztlichen Praxis die Bescheinigung der zuständigen Ärztekammer über die Niederlassung als selbständiger 
Arzt/selbstständige Ärztin für Allgemeinmedizin oder als Facharzt/Fachärztin für Kinderheilkunde und über Art und Umfang von allenfalls 
bestehenden Vertragsverhältnissen mit Sozialversicherungsträgern 

8. Erklärungen des Bewerbers/der Bewerberin über sämtliche weitere ärztliche Tätigkeiten unter Anschluss einer diesbezüglichen 
Bescheinigung der zuständigen Ärztekammer (zB als Amtsarzt/Amtsärztin, Schularzt/Schulärztin, Betriebsarzt/Betriebsärztin, 
Konsulent/Konsulentin, Praxisvertretung, Sachverständiger/Sachverständige) 

9. Nachweis über allfällige sonstige Kenntnisse und Erfahrungen 

10. Eventuell vorhandene Zusatzdiplome der Österreichischen Ärztekammer 
 

(A9-15-47/1-ad1-2009 – Frau Dr. Jindrich) 
 
 
 
 
AUFNAHMEKOMMISSION FÜR BUNDESBEDIENSTETE BEIM LANDESSCHULRAT FÜR OBERÖSTERREICH - NEUBESTELLUNG VON 
KOMMISSIONSMITGLIEDERN FÜR DIE FUNKTIONSPERIODE 01.09.2006 BIS 31.08. 2011 
 
 
Gemäß § 30 Abs 1 und 2 in Verbindung mit § 31 und § 34 Abs 5 Ausschreibungsgesetz 1989, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl 
1991/366, werden  

 
HR Dr. Andreas Zeisel, 
VB Thomas Erhart und 

VB Hans-Peter Köck 
mit Wirkung vom 01.10.2009  

 
zum Mitglied (Ersatzmitglied) der Aufnahmekommission für Bundesbedienstete beim Landesschulrat für Oberösterreich bestellt.  
 
Weiters werden 

W.HR Dr. Johann Kepplinger 
mit dem Vorsitz der Aufnahmekommission 

 
 und 

 
HR Dr. Andreas Zeisel 

mit der Stellvertretung des Vorsitzenden der Aufnahmekommission 
 
betraut. 
 
Auf die Bestimmungen des § 32 (Folgeleistungspflicht) wird hingewiesen. 
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Aus diesem Anlass wird die Liste der Kommissionsmitglieder wie folgt wiederverlautbart: 
 
 
I:  für den rechtskundigen Dienst: 
 
Vorsitzender:  Stellvertreter: 
W.HR Dr. Johann Kepplinger HR Dr. Andreas Zeisel 
 
Mitglied: Ersatzmitglied: 
FOI Renate Hofmann VB Dr. Ursula Blaschke 
 
Mitglied gemäß § 30 Abs 3 AusG: Ersatzmitglied: 
FOI Hubert Schindlinger HR Dr. Erich Rothschedl 
 
Mitglied gemäß § 30 Abs 3 AusG: Ersatzmitglied: 
VB Regina Zeindlhofer Manfred Hilgärtner 
 
 
 
II: für die Verwendung im Gehobenen Dienst und für den Fachdienst: 
 
 
Vorsitzender:  Stellvertreter: 
W.HR Dr. Johann Kepplinger HR Dr. Andreas Zeisel 
 
Mitglied: Ersatzmitglied: 
FOI Renate Hofmann VB Dr. Ursula Blaschke 
 
Mitglied gem § 30 Abs 3 AusG: Ersatzmitglied: 
FOI Hubert Schindlinger HR Dr. Erich Rothschedl 
 
Mitglied gem § 30 Abs 3 AusG: Ersatzmitglied: 
VB Regina Zeindlhofer Manfred Hilgärtner 
 
 
 
III: für den schulpsychologischen Dienst: 
 
Vorsitzender:  Stellvertreter: 
W.HR Dr. Johann Kepplinger HR Dr. Andreas Zeisel 
 
Mitglied: Ersatzmitglied: 
VB HR Dr. Agnes Lang HR Dr. Hannelore Lensing 
 
Mitglied gem § 30 Abs 3 AusG: Ersatzmitglied: 
FOI Hubert Schindlinger HR Dr. Erich Rothschedl 
 
Mitglied gem § 30 Abs 3 AusG: Ersatzmitglied: 
VB Regina Zeindlhofer Manfred Hilgärtner 
 
 
IV: für den Rechnungsdienst inkl. Wirtschaftsleiter/in und Materialverwalter/in: 
 
Vorsitzender:  Stellvertreter: 
W.HR Dr. Johann Kepplinger HR Dr. Andreas Zeisel 
 
Mitglied: Ersatzmitglied: 
FOI Renate Hofmann VB Dr. Ursula Blaschke 
 
Mitglied gem § 30 Abs 3 AusG: Ersatzmitglied: 
FOI Hubert Schindlinger HR Dr. Erich Rothschedl 
 
Mitglied gem § 30 Abs 3 AusG: Ersatzmitglied: 
VB Regina Zeindlhofer Manfred Hilgärtner 
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V: für den Sekretariats-, Kanzlei-, Schreib- und Telefondienst: 
 
Vorsitzender:  Stellvertreter: 
W.HR Dr. Johann Kepplinger HR Dr. Andreas Zeisel 
 
Mitglied: Ersatzmitglied: 
FI Erich Pflügler VB Monika Höss 
 
Mitglied gem § 30 Abs 3 AusG: Ersatzmitglied: 
FOI Hubert Schindlinger HR Dr. Erich Rothschedl 
 
Mitglied gem § 30 Abs 3 AusG: Ersatzmitglied: 
VB Regina Zeindlhofer Manfred Hilgärtner 
 
 
 
VI: für den Dienst der Schulwarte, Hilfsdienst, angelernter Arbeiter und Reinigungskräfte bzw. ungelernter Arbeiter: 
 
Vorsitzender:  Stellvertreter: 
W.HR Dr. Johann Kepplinger HR Dr. Andreas Zeisel 
 
Mitglied: Ersatzmitglied: 
VB Hans-Peter Köck VB Johann Pühretmayr 
 
Mitglied gem § 30 Abs 3 AusG: Ersatzmitglied: 
FOI Hubert Schindlinger HR Dr. Erich Rothschedl 
 
Mitglied gem § 30 Abs 3 AusG: Ersatzmitglied: 
VB Regina Zeindlhofer Manfred Hilgärtner 
 
 
 
 
PERSONALNACHRICHTEN 
 
Der Landesschulrat für Oberösterreich hat nachfolgend angeführten Lehrern/nachstehend angeführter Lehrerin Dank und Anerkennung 
ausgesprochen: 
 
Prof. OStR Mag. Herlinde Friedl, BG/BRG Rohrbach 
Prof. OStR Mag. Wilhelm Nowak, BRG Steyr, Michaelerplatz 
FOL StR Ing. Walter Schnöll, HTBLA Hallstatt 
Dir. Gerhard Hattenberger, BS Vöcklabruck 




